
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/3/16 6Ob553/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1978

Norm

ABGB §830 B4

ABGB §831

Rechtssatz

Hat sich der Teilungskläger in einem Unterhaltsvergleich verp5ichtet, die Einkünfte aus der

Fremdenzimmervermietung, welche seinen Hausanteil betre9en, als Unterhaltsleistung zu erbringen, so steht diese

Vereinbarung, solange sie aufrecht ist, seine Teilungsbegehren entgegen ( Ehegatten ).
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